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Führende Repräsentanten i. S. dieses Gesetzes sind solche, bei denen 
ein A ngriff auf sie einen direkten  A ngriff auf die DDR. auf ihre G rund
lagen d arste llt oder einem  solchen gleichkommt. H andelt es sich um  einen 
anderen Repräsentanten, kom m t ggf. bei G ew altanw endung § 102 oder 
bei der D rohung m it G ew alt § 106 Abs. 2 und 3 in  Frage.

5. In Ziff. 4 w erden Angriffe auf die verfassungsmäßige Tätigkeit der
führenden R epräsentanten  m it G ew alt oder D rohung m it Gewalt 

un ter S trafe gestellt.
Das verlangt den Vorsatz, dam it die verfassungsm äßige Tätigkeit unmög
lich zu machen oder behindern zu wollen.

6. Ist das hochverräterische U nternehm en m it der V orbereitung und 
D urchführung von Aggressionskriegen verbunden (§ 86), sind beide

Bestim m ungen in Tateinheit anzuwenden, um  den extrem  hohen Grad 
der Gesellschaftsgefährlichkeit eines derartigen Verbrechens voll zu cha
rakterisieren.

Landesverrat

Vorbemerkung
Als Landesverratsverbrechen haben Spionage (§ 97), Nachrichtensam m 

lung (§ 98), landesverräterischer Treubruch (§ 99) und A ufnahm e staats
feindlicher V erbindungen (§ 100) gemeinsam, daß sie darauf gerichtet sind, 
den Feinden d er DDR Voraussetzungen und A nknüpfungspunkte fü r ihre 
staats- und gesellschaftsfeindliche Tätigkeit zu bieten, und daß sie die 
K riegsvorbereitungen der Im perialisten unterstützen. Diese Verbrechen 
nehm en eine zentrale S tellung innerhalb  des Systems der verschiedenen 
staatsfeindlichen Anschläge ein und sollen wesentliche Bedingungen für 
die Schwächung der politischen oder ökonomischen Errungenschaften bzw. 
des m ilitärischen Potentials der DDR und anderer sozialistischer Länder 
schaffen. Sie richten sich dam it gegen die innere und äußere Sicherheit 
der DDR.

§ 97 

Spionage
(1) Der sozialistische Staat schützt und sichert seine staat

lichen, wirtschaftlichen und militärischen Geheimnisse all
seitig gegenüber jedermann.

(2) Wer es unternimmt, Tatsachen, Gegenstände, For
schungsergebnisse oder sonstige Nachrichten, die im politi
schen oder wirtschaftlichen Interesse oder zum Schutze der 
Deutschen Demokratischen Republik geheimzuhalten sind, für 
einen imperialistischen Geheimdienst oder für andere Orga
nisationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen, deren


